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D ie Bun­des­regierungen unternehmen 
seit Jahren keine ernsthaften Vorstöße 
mehr, sich mit Reformoptionen außer­

halb der existierenden sozialen Sicherungssys­
teme zu beschäftigen. Zumeist beschränkten 
sich ihre Initiativen auf Elemente der Ein­nahme­
erhöhung oder Ausgabensteuerung. Hinzu 
kommt: alle bisherigen Reformansätze teilen 
sich ihre tiefe Skepsis gegenüber der Verant­
wortungsfähigkeit der Bürger und marktwirt­
schaftlichen Lösungen.

Hier setzt das Konzept des 
„Sozialguthabens“, der Kern 
der Reformideen der Familien­
un­ternehmer, bewusst einen 
Kon­trapunkt. Leitend ist der 
Gedan­ke, dass in Anbetracht 
beschränkter Mittel Wege ge­
funden werden müssen, Be­
dürfnisse und Wünsche der 
Men­schen zu befriedigen (öko­
nomisches Prinzip). 

Das „Sozialguthaben“ wird 
flankiert durch folgende Reformmaßnahmen:
3	 eine Pflicht zur Versicherung in Höhe der 

Grundsicherung,
3	 eine Halbierung der Beiträge für die Grund­

sicherung gegenüber heute,
3	 ein Maximum an Wahl- und Entscheidungs­­

freiheit für den Einzelnen,
3	 eine direkte und individuelle Solidarität,
3	 die Entkopplung der Kos­ten vom Faktor 

Arbeit durch Umstieg auf das Bruttolohn­
prinzip,

3	 die Wiederherstellung einer Marktbeziehung 
zwischen Leis­tungserbrin­gern und ‑empfän­­
gern durch Umstieg auf das Kos­ten­erstat­
tungsprinzip.
Obwohl auf sämtliche Sozialversicherungs­­

zweige anzuwen­den, liegt im Folgen­den der 
Schwerpunkt auf der Reform der Kran­ken­versi­
cherung.

Sozialguthaben und Grundsiche­
rung

Das Sozialguthaben wird aus Beiträgen fi­
nanziert und gewährleistet die soziale Grundsi­

cherung der Bevölkerung. Sie 
soll die physische und mate­
rielle Existenz erkrankter Men­
schen absichern (Kran­ken­
haus­aufenthalte, Arztbesuche, 
Arzneien und Hilfs­mittel). 
Diese Definition einer Grund­
sicherung reicht aus, da über 
den Wettbewerb der Versi­
cherungen eine exakte, am 
individuellen Bedarf der Ver­
sicherten orientierte Beschrei­

bung erfolgen wird. 
Mit seinen Beiträgen spart jeder Bürger 

sein Sozialguthaben bei von ihm frei wählbaren 
Versicherun­gen an. Es ist jedoch kein persön­
liches Sparkonto des Versicherten, von dem 
ausschließlich seine Ausgaben finanziert wer­
den. Das Sozialguthaben bildet in der Summe 
für alle Versicherten den Finan­zierungs­anteil 
der Grundsicherung, allerdings als individuell 
risikoorientierte versicherungsmathematische 
Größe. Den erforderlichen Risikoaus­gleich neh­
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men die Versicherer auf der Basis der bei ihnen 
vorhandenen Kollektive der Einzelrisiken vor.

Die Versicherungen werben mit ihren indi­
viduellen Leis­tun­gen um die Sozialguthaben 
der Bevölkerung. Die Bürger können sich bei 
einem An­bieter ihrer Wahl für alle Bereiche der 
sozialen Sicherung versichern oder für jeden 
Bereich einen anderen Versicherer auswählen. 
Aus den individuell eingezahlten Beiträgen be­
streiten die Versicherungen die Ausgaben für 
ihre Versicherten sowie den individuell notwen­
digen Kapitalansparvorgang. 

Schrittweise löst das Sozialguthaben für 
die Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung 
die bisherige Umlagefinan­zierung mit ihren ho­
hen versicherungsfremden Anteilen ab. Die je­
weilige Gewichtung zwischen Kapitaldeckung 
und Umlagefinan­zierung nehmen die Versiche­
rungen vor. Die kapitalgedeckten Teile des 
Sozialguthabens sind personenbezogen, so 
dass sie bei einem Wechsel des Versicherers 
mitgenommen werden können.

Kein Zwang zur Vollkasko

Das Sozialguthaben zwingt alle Beteiligten 
– Versicherte und Versicherer – den Rahmen 
der Grundsicherung von „Bagatellen“ und „poli­
tisch erwünschten Leis­tun­gen“ 
zu befreien. Der Leistungs­
katalog der Versicherungen 
wird daraufhin individualisiert 
und nur noch als Rahmen 
durch die Politik festgelegt. 
Dadurch entfällt der „Zwang zur Vollkasko“. 
Der Umfang des individuellen Versicherungs­
schutzes muss jedoch nicht notwendigerweise 
sinken. Es ändert sich aber die Art der Finan­zie­
rung. Die Versicherten profitieren: erstmals er­
halten sie wirkliche Wahlfreiheit, da sie wesent­
lich mehr Mittel zur freien Verfügung haben. 

Transparenz und Wettbewerb

Die Men­schen können nur dann eigen­verant­
wortlich mit ihrer Gesundheit umgehen, wenn 
sie über Kos­ten und Leis­tun­gen im Bilde sind. 
Aus diesem Grund wird das Sachleis­tungs­
prinzip durch das Prinzip der Kos­ten­erstattung 

abgelöst. 
Mit dem Kos­ten­erstattungs­prinzip entsteht 

eine direkte Vertragsbeziehung zwischen Pa­
tien­ten und Leis­tungserbrin­gern. Den Versi­
cherun­gen steht es frei, ihre Leis­tun­gen auf 
bestimmte Leis­tungserbrin­ger zu beschrän­
ken bzw. mit ihnen entsprechende Verträge zu 
schließen. Umgekehrt gilt dies auch für Erbrin­
ger medizinischer Leis­tun­gen. Die zwischen Pa­
tient und Leis­tungserbrin­ger zwischen­geschal­
teten Bürokratien werden dadurch insoweit 
funktions­los. 

Das Prinzip der Kos­ten­er­
stattung ist der Türöffner zu 
mehr Wettbewerb, Trans­pa­
renz und Effizienz im Gesund­
heits­wesen.

Die Versicherungen be­
finden sich unter gleichen 
Rahmen­bedin­gun­gen im 
Wettbewerb. Nur so macht 

Wahlfreiheit für die Versicherten einen Sinn. 
Die Trennung zwischen gesetzlichen Kran­ken­
kas­sen und privaten Kran­ken­versicherungen 
gehört damit der Vergangenheit an. Die Versi­
cherungen bieten einheitlich die gesetzliche 
Grundsicherung an. Tarifgestaltung und Leis­
tun­gen können im Rahmen der Grundsicherung 
variieren. Selbstbehalte, Selbstbeteiligungen, 
Beitragsrückerstattungen oder Angebote für 
besondere Versorgungs­formen, Medikamen­te 
oder An­bieter werden die Regel.

Eigenverantwortung und Solidari ­
tät

Jeder Versicherte ist alleinverantwortlich für 

die Beitragszahlung zur Grundsicherung. Dieje­
nigen, die ihren Beitrag nicht oder nicht voll­
ständig leisten können, erhalten eine direkte 
Un­terstützung vom Staat. Die Un­terstützung 
Bedürftiger erfolgt nicht mehr innerhalb des So­
zialversicherungssys­tems, sondern über eine 
direkte, personen­bezogene Förderung über 
das Steuer-Transfer-Sys­tem. Der Staat greift 
nicht in die Definition der zu erbringenden Leis­
tun­gen ein und wird sich bis auf die Un­terstüt­
zung Bedürftiger auch nicht an der Finan­zie­
rung des Gesundheits­wesens beteiligen.p
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Tarifgestaltung und Leistungen können im Rahmen der 

Grundsicherung variieren. Selbstbehalte, Selbstbeteiligun­

gen, Beitragsrückerstattungen oder Angebote für besondere 

Versorgungsformen, Medikamente oder Anbieter werden die 

Regel.
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